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Offenlegungsbericht 2014 nach § 16 InstitutsVergV i.V.m. Ar-
tikel 450 Verordnung (EU) Nr. 575/2013 

1. Einleitung 
Die WGZ BANK AG ist aufgrund des § 16 Institutsvergütungsverordnung (InstitutsVergV) i.V.m. Artikel 450 Verord-
nung (EU) Nr. 575/2013 (CRR) verpflichtet, ihre Vergütungspolitik und -praxis für die Mitarbeiter offenzulegen, deren 
Tätigkeit sich wesentlich auf das Risikoprofil auswirkt (Risk Taker). In den vergangenen Jahren erfolgte die Offenle-
gung nach § 7 InstitutsVergV (a.F.). Aufgrund der unterschiedlichen Anforderungen beider Regelungen ist der Bericht 
für 2014 nicht mit den Vorjahresberichten vergleichbar. 

Für das Jahr 2013 hatte die WGZ BANK neben den Vorstandsmitgliedern acht Bereichs- und Abteilungsleiter als 
Risk Taker im Sinne der InstitutsVergV identifiziert. Wegen der am 16.12.2013 verabschiedeten und zum 01.01.2014 
in Kraft getretenen Neufassung der Institutsvergütungsverordnung wurde der Prozess zur Analyse der Risk Taker 
überarbeitet. Die Risikoanalyse wurde nach Inkrafttreten der Regulatory Technical Standards der EBA im Juni 2014 
in Gang gesetzt. Diese hat auf Basis der neuen Vorschriften ergeben, dass neben den Vorstandsmitgliedern 42 wei-
tere Mitarbeiter Risk Taker im Sinne der Vorschrift sind. 

1.1 Angemessenheit des Vergütungssystems für Risk Taker 

Für die Angemessenheit der Vergütungssysteme für die Mitarbeiter einschließlich der Risk Taker ist der Vorstand 
verantwortlich. Die Vergütungssysteme der WGZ BANK sind gemäß § 4 InstitutsVergV und entsprechend der Vergü-
tungsstrategie der WGZ BANK-Gruppe auf die Erreichung der Ziele ausgerichtet, die in den Geschäfts- und Risi-
kostrategien niedergelegt sind.  

Die Angemessenheit der Vergütung unterliegt einer jährlichen Prüfung. Im Februar eines jeden Jahres werden die 
Gehälter der Mitarbeiter auf Vorschlag der jeweiligen Bereichsleitung zusammen mit dem Bereichsleiter Personal 
überprüft. Wird Einvernehmen über die Vorschläge erzielt, werden diese dem Vorstand zur Entscheidung vorgelegt 
und die Vergütung ggf. angepasst. Die Angemessenheit der Vergütungssysteme wird jährlich vom Vergütungsbe-
auftragten geprüft. Änderungen werden ggf. dem Vorstand vorgeschlagen und von diesem entschieden. Entspre-
chend den Vorgaben der InstitutsVergV informiert der Vergütungsbeauftragte den Aufsichtsrat, insbesondere den 
Vergütungskontrollausschuss. 

Bei seinen Aufgaben wird der Vergütungsbeauftragte durch den freiwillig eingerichteten Vergütungsausschuss 
begleitet. Dieser besteht neben dem Vergütungsbeauftragten und seinem Stellvertreter aus dem Leiter Controlling 
und Planung, dem Leiter Vorstandsstab, dem Leiter Revision (ohne Stimmrecht) sowie dem Leiter Compliance (ohne 
Stimmrecht). Auf diese Weise wird zugleich der Anforderung aus § 3 Abs. 3 InstitutsVergV Rechnung getragen, der 
zufolge die Kontrolleinheiten angemessen an der Ausgestaltung und Überwachung der Vergütungssysteme zu betei-
ligen sind. 

Dieser Vergütungsausschuss ist 2014 in fünf Sitzungen zusammengekommen, um über die Umsetzung der zahlrei-
chen, durch die Neuregelung der InstitutsVergV bestehenden Vorgaben zu beraten und zu entscheiden. Dies gilt z.B. 
für Beratungen zu der Gesamtbetriebsvereinbarung „Risk Taker“ wie auch für Beratungen zur neugefassten Ge-
samtbetriebsvereinbarung „ergebnisabhängige Sonderzahlung“. Die Eckpunkte der Betriebsvereinbarungen 
wurden vom Vergütungsausschuss verabschiedet und dem Vorstand zur Entscheidung vorgelegt. Nach Freigabe 
durch den Vorstand wurden die Eckpunkte mit dem Gesamtbetriebsrat verhandelt und in Gesamtbetriebsvereinba-
rungen eingearbeitet.  

Der Vorstand der WGZ BANK hat zudem entsprechend § 7 InstitutsVergV einen Prozess zur Bildung und Vertei-
lung von Bonuspools beschlossen, der zuvor im Vergütungsausschuss beraten und von diesem zur Vorlage an 
den Vorstand verabschiedet wurde. Im Rahmen dieses Prozesses ist neben der Bemessung der Pools auch die 
Bildung von Rückstellungen für die variable Vergütung vorgesehen sowie die Prüfung der Einhaltung aufsichtsrechtli-
cher Vorgaben z.B. zu Risiko-, Liquiditäts- und Eigenkapitalanforderungen. Die Rückstellung für die variable Vergü-
tung wird am Jahresende auf Basis des zu diesem Zeitpunkt erwarteten betriebswirtschaftlichen Ergebnisses unter 
Berücksichtigung der Risiko-, Liquiditäts- und Eigenkapitalsituation gebildet. 

1.2 Angemessenheit des Vergütungssystems für Vorstandsmitglieder 

Das Vergütungssystem der Vorstandsmitglieder liegt in der Verantwortung des Aufsichtsrats. Entsprechend den 
Vorgaben aus § 25 d KWG sowie der InstitutsVergV wird die Angemessenheit des Vergütungssystems für den Vor-
stand vom Vergütungskontrollausschuss des Aufsichtsrats (VKA) sowie vom Aufsichtsrat geprüft und ggf. angepasst. 
Der VKA hat 2014 in zwei Sitzungen über die Anpassung des Vergütungssystems für den Vorstand beraten und 
seine Vorschläge dem Plenum des Aufsichtsrats zur Entscheidung vorgelegt. 
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1.3 Anpassung der Vergütungssysteme im Jahr 2014 

Aufgrund der Neufassung der Institutsvergütungsverordnung wurden die Vergütungssysteme 2014 überarbeitet und 
die Änderungen auf die vertraglichen Regelungen mit den Risk Takern übertragen. Dazu wurde für die Risk Taker 
unterhalb der Bereichsleiterebene eine Gesamtbetriebsvereinbarung abgeschlossen. Die angepassten Vergütungs-
systeme für den Vorstand und die übrigen Risk Taker werden unter Nr. 2 und 3 in den Kernpunkten dargestellt. 

Im vorliegenden Bericht wird über den Stand berichtet, der sich im Laufe des Jahres aus den Neuregelungen erge-
ben hat. Bei deren Einführung wurde teilweise externe rechtsanwaltliche Beratung in Anspruch genommen. Dies trifft 
bei mitbestimmungsrelevanten Themenstellungen auch für den Gesamtbetriebsrat zu. 

Eine der Leitlinien für die Umsetzung war, die verschiedenen Vergütungssysteme der WGZ BANK auch vertikal - 
also auf allen Hierarchieebenen - möglichst gleichförmig zu gestalten. 

2. Das Vergütungssystem für Risk 
Taker 

2.1 Gehaltskomponenten bei Risk Takern 

Das Gehalt der Risk Taker besteht im Kern aus vier additiven Komponenten: Dem Festgehalt, einer ergebnisabhän-
gigen Sonderzahlung auf Basis einer Gesamtbetriebsvereinbarung, ggf. einer freiwilligen Sonderzahlung sowie einer 
betrieblichen Altersversorgung, deren Höhe an das Festgehalt gekoppelt ist. Bei einzelnen Risk Takern wird dem 
Festgehalt gemäß § 2 Abs. 1 InstitutsVergV eine Dienstwagengestellung auf Basis des geldwerten Vorteils hinzuge-
rechnet. 

2.2 Verknüpfung von Vergütung und Erfolg bei der variablen Vergütung 

Die variable Vergütung der Risk Taker knüpft sowohl bei der ergebnisabhängigen als auch bei der freiwilligen Son-
derzahlung an dem in Zahlen messbaren Erfolg der WGZ BANK an. Eine variable Vergütung ist nur dann vorgese-
hen, wenn die Ertragslage und die aufsichtsrechtlichen Anforderungen dies auch unter Berücksichtigung der Interes-
sen der Anteilseigner gestatten. Diese Grundsätze entsprechen sowohl der langjährigen Tradition in der WGZ BANK 
als auch den Anforderungen der § 7 InstitutsVergV und § 25d KWG. Als maßgebliches Kriterium für die variable 
Vergütung wurde das operative IFRS-Ergebnis festgelegt, weil dieses die wesentliche Größe zur Steuerung des 
Instituts und der Gruppe ist. Damit ist gemäß § 4 InstitutsVergV gewährleistet, dass die Vergütungsparameter an den 
Geschäfts- und Risikostrategien ausgerichtet sind und das Erreichen der strategischen Ziele unterstützen. 

2.3 Ergebnisabhängige Sonderzahlung 

Die ergebnisabhängige Sonderzahlung stellt die nach § 19 InstitutsVergV erforderliche Gesamtbankkomponente bei 
der variablen Vergütung der Risk Taker dar. Sie ist in einer für die Mitarbeiter der WGZ BANK geltenden Gesamtbe-
triebsvereinbarung geregelt, die auch für alle Risk Taker gilt. 

Maßgebliches Kriterium für die Bemessung der ergebnisabhängigen Sonderzahlung ist das operative IFRS-Ergebnis 
der WGZ BANK AG vor Steuern (operatives IFRS-Ergebnis). Um die hohe Volatilität dieser Kennzahl zu nivellieren 
und weil die Institutsvergütungsverordnung eine mehrjährige Bemessung der variablen Vergütung anstrebt (§ 10 
Abs. 2 InstitutsVergV), richtet sich die Höhe der Zahlung nach einem Mehrjahresdurchschnitt.  

2.4 Grundsätze zur freiwilligen Sonderzahlung 

Risk Taker können eine freiwillige Sonderzahlung erhalten. Die wesentlichen Rahmenbedingungen für die freiwillige 
Sonderzahlung bei Risk Takern sind durch die §§ 19f InstitutsVergV vorgegeben. Diese Vorgaben sind durch die 
Vergütungsregelung der WGZ BANK für Risk Taker eingehalten. Die Entscheidung über das Ob und die Höhe der 
freiwilligen Sonderzahlung steht im billigen Ermessen des Vorstands.  

Es besteht kein Anspruch auf eine freiwillige Sonderzahlung oder eine Mindestzahlung. Die freiwillige Sonderzah-
lung, die vom Vorstand für ein Geschäftsjahr beschlossen wird, ist pro Mitarbeiter zusammen mit der ergebnisabhän-
gigen Sonderzahlung begrenzt auf 50 % des Jahresgesamtgehalts, bei Risk Takern aus Kontrolleinheiten liegt die 
Grenze bei 30 %. 

Für die Bemessung der freiwilligen Sonderzahlung gelten die im Rahmen des Bonuspoolprozesses vom Vorstand 
festgelegten Kriterien, die einen mehrjährigen Bemessungszeitraum umfassen können. Zwischen dem Risk Taker 
und seiner Führungskraft werden quantitative und/oder qualitative Ziele vereinbart, die neben anderen Faktoren für 
die Bemessung und Auszahlung der freiwilligen Sonderzahlung berücksichtigt werden. Diese Ziele sind an den WGZ 
BANK-Strategien ausgerichtet. Sie werden mit dem Instrument der Balanced Score Card im Rahmen des jährlich 
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stattfindenden Planungsprozesses an die einzelnen Bereiche weitergegeben. Eine unmittelbare Verknüpfung der 
Zielerreichung mit Geldprämien besteht für die Risk Taker nicht. 

Soweit der Vorstand eine freiwillige Sonderzahlung beschließt, wird diese nach den jeweils geltenden Vorgaben der 
Institutsvergütungsverordnung zusammen mit der ergebnisabhängigen Sonderzahlung fällig und ausgezahlt. Derzeit 
erfolgt dies bei Beträgen ab 50.000 € gestreckt über drei Jahre und vier Monate (Deferral). 20 % des zu erwartenden 
Betrags werden am 15.04. des Jahres vergütet, das dem Bemessungszeitraum folgt (n). Weitere 40 % werden am 
15.04. des nachfolgenden Jahres (n+1) und je 20 % am 15.04. der beiden darauffolgenden Jahre (n+2, n+3) ausge-
zahlt. Dies gilt indes nur dann, wenn die zum jeweiligen Auszahlungszeitpunkt bestehende aktuelle wirtschaftliche 
Situation der WGZ BANK, gemessen an den Malusregelungen, nicht zu einer Reduzierung führt, die im Extremfall 
100 % betragen kann.  

2.5 Malusregelungen 

Der Zahlungsanspruch für die variablen Sonderzahlungen entsteht gemäß § 20 Abs. 5 InstitutsVergV zeitanteilig zum 
jeweiligen Fälligkeitszeitpunkt nur in dem Umfang, in dem der Betrag nicht durch eine oder mehrere Malusregelun-
gen zu reduzieren ist. Malusregelungen greifen z.B. bei schwerwiegenden Pflichtverletzungen, bei Nichterfüllung 
aufsichtsrechtlicher Anforderungen zum Kernkapital, zur Liquiditätsausstattung und zur Risikotragfähigkeit, bei Un-
terschreiten eines bestimmten Unternehmenswertes, bei Dividendenausfall, Auflösung gesetzlicher Rücklagen zur 
Verlustabdeckung oder bei deutlicher Verschlechterung des operativen IFRS-Ergebnisses. Malusregelungen wirken, 
sofern mehrere zugleich eingreifen, additiv. Sie gelten auch für die für das abgelaufene Jahr neu anstehende erste 
Rate der variablen Sonderzahlung. 

3. Vergütungssystem für Vorstands-
mitglieder 

3.1 Gehaltskomponenten 

Für Vorstandsmitglieder gelten im Grundsatz dieselben Regelungen wie für Risk Taker und andere Mitarbeiter der 
WGZ BANK, soweit sie nicht nachfolgend anders dargestellt sind. Das Gehalt der Vorstandsmitglieder besteht im 
Kern aus drei additiven Komponenten: Dem Festgehalt (einschließlich Dienstwagen), einer freiwilligen Sonderzah-
lung, die nachfolgend näher beschrieben wird, sowie einer betrieblichen Altersversorgung, die sich ausschließlich am 
Festgehalt orientiert. Die Vorstandsmitglieder erhalten keine ergebnisabhängige Sonderzahlung wie unter Nr. 2.3 
beschrieben. Allerdings ist das dort verankerte Bemessungskriterium für die Höhe der Sonderzahlung auch eines der 
Kriterien zur Bemessung der freiwilligen Sonderzahlung für Vorstandsmitglieder.  

3.2 Grundsätze zur freiwilligen Sonderzahlung 

Der Vorstand kann eine freiwillige Sonderzahlung erhalten. Die wesentlichen Rahmenbedingungen für die freiwillige 
Sonderzahlung bei Vorstandsmitgliedern sind durch die §§ 10, 18ff InstitutsVergV vorgegeben. Diese Vorgaben sind 
durch die Vergütungsregelung der WGZ BANK für Vorstandsmitglieder eingehalten. Die Entscheidung über das Ob 
und die Höhe der freiwilligen Sonderzahlung steht im billigen Ermessen des Aufsichtsrats. Bei der Ermessensaus-
übung über das Ob und das Budget der freiwilligen Sonderzahlung sind die Ertragslage der Gesamtbank, jene des 
Konzerns und die gesetzlichen und/oder aufsichtsrechtlichen Vorgaben zu berücksichtigen. Es besteht kein An-
spruch auf eine freiwillige Sonderzahlung oder eine Mindestzahlung. Die freiwillige Sonderzahlung, die vom Auf-
sichtsrat für ein Geschäftsjahr beschlossen wird, ist pro Vorstandsmitglied begrenzt auf 50 % des Jahresgesamtge-
halts bzw. 100 % des Jahresfestgehalts. 

Der Aufsichtsrat legt Ziele für die Bemessung und die Auszahlung der freiwilligen Sonderzahlung fest. Als Kriterien 
dienen die Kernkapitalquote, die Rücklagendotierung, die Dividende, das operative IFRS-Ergebnis, die Cost Income 
Ratio sowie qualitative Ziele. Die Ziele haben überwiegend einen mehrjährigen Bemessungszeitraum. Der individuel-
le Erfolgsbeitrag wird durch einen individuellen Faktor und zusätzlich durch eine individuelle Malusbewertung berück-
sichtigt. 

Soweit der Aufsichtsrat eine freiwillige Sonderzahlung beschließt, wird diese nach den jeweils geltenden Vorgaben 
der Institutsvergütungsverordnung fällig und ausgezahlt. Derzeit erfolgt dies über drei Jahre und vier Monate ge-
streckt (Deferral). 20 % des zu erwartenden Betrags werden am 15.04. des Jahres vergütet, das dem Bemessungs-
zeitraum folgt (n). Weitere 40 % werden am 15.04. des nachfolgenden Jahres (n+1) und je 20 % am 15.04. der bei-
den darauffolgenden Jahre (n+2, n+3) ausgezahlt. Dies gilt indes nur dann, wenn  die zum jeweiligen Auszahlungs-
zeitpunkt bestehende aktuelle wirtschaftliche Situation der WGZ BANK, gemessen an den Malusregelungen, nicht zu 
einer Reduzierung führt, die im Extremfall 100 % betragen kann.  
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3.3 Malusregelungen 

Der Zahlungsanspruch entsteht gemäß § 20 Abs. 5 InstitutsVergV zeitanteilig zum jeweiligen Fälligkeitszeitpunkt nur 
in dem Umfang, in dem der Betrag nicht durch eine oder mehrere Malusregelungen zu reduzieren ist (siehe Nr. 2.5). 
Malusregelungen wirken, sofern mehrere zugleich eingreifen, additiv. Sie gelten auch für die für das abgelaufene 
Jahr neu anstehende erste Rate der variablen Sonderzahlung.  

3.4 Betriebliche Altersversorgung 

Die betriebliche Altersversorgung der Vorstandsmitglieder ist in besonderen Vertragsvereinbarungen geregelt. Maß-
geblich für die Zuführung ist ausschließlich das ruhegehaltsfähige feste Monatsgehalt. Bei den älteren Vorstandsmit-
gliedern ist die Altersversorgung auf eine Unterstützungskasse und einen Pensionsfonds ausgelagert. Bei den ande-
ren Vorstandsmitgliedern basiert die Altersversorgung auf einer Direktzusage (Beitragszusage) auf Basis der auch 
für die Mitarbeiter geltenden Betriebsvereinbarung von 1993.  

4. Quantitative Angaben (Artikel 450 
lit. g) bis i))  

Nach Art. 450 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 (CRR) ist die Höhe der Vergütung für Risk Taker aufgeteilt in Ge-
schäftsbereiche offenzulegen. Aufgrund der geringen Anzahl der Risk Taker in der WGZ BANK wurde zur Wahrung 
des Vertraulichkeitsgrundsatzes und des Datenschutzes sowie unter Berücksichtigung des Proportionalitätsgrund-
satzes auf eine geschäftsbereichsbezogene Aufteilung verzichtet.  

Nachfolgend wird die Vergütung der Risk Taker für das Geschäftsjahr 2014 ausgewiesen. Da im Geschäftsbericht 
nicht nur die zugesagte, sondern auch die zugeflossene Vergütung sowie andere Vergütungskomponenten zu be-
rücksichtigen sind, kommt es zu Abweichungen in der Darstellung. 

Nach § 2 InstitutsVergV gelten finanzielle Leistungen, die aufgrund kollektiver Regelungen erbracht werden, nicht als 
Vergütung. Die unter Nr. 2.1 genannten Gehaltskomponenten, insbesondere Dienstwagengestellung und Leistungen 
zur betrieblichen Altersversorgung, wurden bei der festen Vergütung nur berücksichtigt, wenn sie einzelvertraglich 
zugesagt wurden. 

Sofern die zugesagte variable Vergütung eines Risk Takers für das Geschäftsjahr 2014 unterhalb von 50.000 € lag, 
wurde die Zahlung nicht über mehrere Jahre gestreckt. 34 Mitarbeiter wurden aufgrund der Neuregelung der Insti-
tutsvergütungsverordnung 2014 erstmals als Risk Taker identifiziert. Aus beiden Gründen werden unter Nr. 4.3 nur 
verhältnismäßig niedrige Beträge ausgewiesen. 
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4.1 Gesamtvergütung in Mio. € 

 Vorstand Risk Taker 

Anzahl identifizierter Risk Taker am 
31.12.2014 

5 42 

Feste Vergütung  *4,1 5,8 

Zuerkannte variable Vergütung                        1,5   2,2 

Gesamtvergütung                         5,6 8,0 

 

4.2 Variable Vergütung 

Ausbezahlte Vergütung:   

- in bar 0,3 1,3 

- Aktien 0 0 

- mit Aktien verknüpfte Instrumente 0 0 

- andere Arten 0 0 

Zurückbehaltene Vergütung (Deferral;  
ausschließlich nicht erdient): 

  

- in bar 1,2 0,9 

- Aktien 0 0 

- mit Aktien verknüpfte Instrumente 0 0 

- andere Arten 0 0 

 

4.3 Zurückbehaltene variable Vergütung aus Vorjahren (Deferral) 

Ausgezahlte Vergütung (2015) 0,5 0,4 

Noch ausstehende Vergütung 0,5 0,4 

Beträge, die gekürzt wurden 0 0 

 

4.4 Neueinstellungsprämien/Abfindungen 

Neueinstellungsprämien 0 0 

- Anzahl der Begünstigten 0 0 

Abfindungen 0 0 

- Anzahl der Begünstigten 0 0 

 

4.5 Anzahl der Personen mit einer Gesamtvergütung > 1 Mio. € 

Vergütung > 1,0 – 1,5 Mio. €                               0 0 

Vergütung > 1,5 – 2,0 Mio. €  *1 0 

Vergütung > 2,0 Mio. €                              0 0 

 
* In diesen Beträgen sind Sondereffekte aus Zuführungen zur betrieblichen Altersversorgung enthalten. 
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